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1657 August 18 . , Solothurn , "raptim"  A
SCHREIBEN DES RITTERS HANS WILHELM VON STEINBRUGG AN [ ALT] AM¬

MANN BEAT II . ZURLAUBEN, ZUG

"Dis zue widerantworth auff seines süb dato den 13 . dis . . . mir zue recht Jn-

gehendigetes schryben hab ich verstanden wie das sein Herr sühn [Hein¬

rich  II . Zurlaüben ] der [ GardeJhaubtman eben Jn der stund ankumen ist Jn

wilens wegen seinen Jn namen der kinderen [Heinrichs  I . Zurlauben sei . ,

Anna Maria und Maria Magdalena  Zurlauben ] empfangnen

gelter wie zuegleich wegen des [Andreas ] Polen [sei . , der in der Garde¬

kompagnie Zurlaüben diente ] ein Rechnung . . . so wohl des einden als des and¬

ren zue halthen . Veilen aber ich Jn derselben stund verreiseth sige umb so

vil verfalt worden , diser sach häthe meines gedunckhen gahr wohl können vor-

komen wan . . . der H. Haübtman sein Reis umb etliche tag gefurderth hethe wie

dan der Herr schwoger [ - dieser war der Nachlassverwalter der Hinterlassen¬

schaft Heinrichs I . - ] mich underscheidenliche mahl vertrosteth gehabt hat.

Sige es wie weiten so synd wir miteinandren Übereinkommen der Herr Haübtman

werde mir ehestes ein specificierthe Rechnung überschickhen so wohl seines

einnams als ausgabs wie zuegleich ein erleutherung was die kinder noch zue

vordem haben von wegen Jhres Herrn Vattem [ Heinrichs I . ] säligen ansprachen

. . . ich bith den H. Schwogem das es nochmahlen bey unser lethsten Abred so
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wir vor unser Abreis miteinandren gethon haben ein verbleibe [ n ] habe , wil

deswegen der Tröstlichen Hoffnung sein , es werde sein Herr sühn . . . unbe-

schwerth die specificierte Rechnung sambt obverzeichnether erleütherung mir

ehestes übermachen . Betreffend des Polen sach bin ich der meinung , das weilen

der Polen sälig etwan neüwen oder zechen monat vor seinem [ 1650 erfolgten]

Todt ein ordenliche specifierthe Rechnung dem Herrn [ Heinrich I . ] säligen

überschikht hat sowohl seines Jnnams als ausgab , welches ein gwüse Richt-

schnuer ist die nit kan noch soll fahlen , was aber sitharo sein sold mag an-

lauffen und was ehr so - wohl an gelt als auch brodt und anders mochte empfan¬

gen haben steth zue defalieren , deswegen ich die Rodel begarth hab , welche

ich hab wellen überschlagen damit yiiemand Unrecht geschäche , hat aber entzwü-

schen der Herr Haubtman etwas mehrers bericht , wil ich dasselbig gehrn ver-

nemmen durch sein schriben.

Betreffen H. Ob[ erst Sebastian Peregrin ] Z w e y e r s , ist zwar hie gsin hat

zwar wider Jhyien auffgenorrmen Klagspuncten [ Zwyerhandel ! ] M. Herren [ Schult-

heiss und Rat von Solothurn ] Jngehendiget die verantworth die ehr zue Stantz

[auf der Tagsatzung der III Orte LU, UW, ZG vom 27 . - 29 . Juli 1657 ] ^ vor den

orthen gethan widerum erholth mit solcher discrétion das ehr bey dem wenig¬

sten . . . vertadleth noch Jngehebt auch darbei anzeigt das ehr bey dem wenig¬

sten Jemand offendieren welle allein die noth trybe Jn darzue das ehr sein

Unschuld [ für sein Handeln im Villmergerkrieg 1656 ] müese an tag geben , ist

also dabei verbliben . Dieweilen aber das Haübtgeschefft mit Wallis [ wegen der
2

Bündniseimeuerung ] . . . [ iyis Stocken geraten ist ] , [ Schültheiss und Rat von]

Luzern nacher Fryburg geschryben das die Zuesamenkunfft [ im Goms deswegen]

solle prolongierth werden bis zum austrag des Zweyers handel , das Friburg bim

Wallis solle selbiges auswürkhen ist hoch zue besorgen es werde ein grossen

Widerwillen verursachen erstem Jn Considération von dem Wallis Jnghebt das

Zweyer den Secours verhinderth habe luth aussag des Klagpuncten so bericht

oder Kundtschafftweis wider H. Zweyer luthen thuendt , für das ander so werdet

ein Stath Bern Jhreyi höchsten fleiss am Wallis au ff Jhr seithen zue bringen

und Jhren punth mit Wallis zue emeuwern und ist austruckhenlich gsagt worden

Jn der Conferenz [ der IX kath . Orte und der Abtei Sankt Gallen vom 21 . - 23.

März 1657 in Luzern ] so ist gehalthen worden wan nit sige respectum der reli¬

gion so habe Wallis vil mehr vortheil mit Bern als mit uns , das hab ich dem

Herrn Schwoger berichtswys wellen überschriben , allein bithen denselben ehr

welle selbiges bei Jhme behalthen und ob nit mehr als nothwendig zur Conser¬

vation unsers lieben Vatterland das man das geschefft so furderlich an ein

lis



orth gemacht werde als Je müglich wan ich dorffte der federn thrauwen ich

wolthe vermelden was vorgefahren das Lustig geschefft wans einer sagen dorff¬

te mit sich zücht welches alles zum höchsten nachtheil der wahren Catholischen

Religion . . . es lost mein husfrauw [Anna Elisabeth Wallier-  diese war

in erster Ehe mit obgenanntem Heinrich I . Zurlauben verheiratet gewesen - ]

sambt Jhro kinder den H. Schwoger sambt seinen lieben leuthen grüzen . "

1 ) vgl . EA VI 1 , 378 (Nr . 215 ) , Stadt und Amt Zug war dabei nicht durch Zur¬
lauben vertreten.

2 ) vgl . ebenda 365 x
3 ) s . ebenda 362 (Nr . 205 ) , hier war dann auch Zurlauben anwesend.

Original , mit Siegeln AH 58 , 285 - 286
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